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TAGESORTAGESO 

EINLADUNG 
 

NUNG 

zur 66. Generalversammlung des Bez. Schützenbund Kufstein 

am Sonntag, den 26. April 2026 in Kufstein / Kufstein Arena 
 
 

Ablauf: 
 

Eintreffen der Gilden, Abordnungen und Ehrengäste bis spätestens 09:40 Uhr 
 
09:45 Aufstellung vor der Stadtpfarrkirche St. Vitus in Kufstein. 
 

09:50 Geordneter Einzug in die Stadtpfarrkirche zur hl. Messe. 
 

10:00 Hl. Messe in der Stadtpfarrkirche St. Vitus Kufstein. 
 

Im Anschluss an die hl. Messe 
Aufstellung im Innenhof der Heldenorgel/Festung Kufstein, Meldung an den Höchstanwesenden 
und Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal,  Abmarsch zur 66. Generalversammlung des 
Bezirksschützenbund Kufstein mit Defilierung. 

 
Anmerkung: 
 

Gemäß § 10 (2) der Satzungen entsenden die Gilden in die Vollversammlung für je 50 Mitglieder einen Delegierten, wobei Zahlen unter 50 
als voll gezählt werden. Entsenden Gilden weniger Delegierte als ihnen zustehen würden (allenfalls nur einen), bleibt dadurch ihre 
Stimmenzahl unberührt. Anträge betreffend die Aufnahme von Angelegenheiten in die Tagesordnung können von den angeschlossenen 
Gilden und von Mitgliedern der Vorstehung bis spätestens acht Tage (§ 10 (12) der Satzungen) vor Beginn der Tagung schriftlich an 
BezOSM Mag. BODNER Hannes oder BezSF SCHELLHORN Martin gerichtet werden (spätestens bis 18. April 2026 schriftlich (Datum 
Poststempel) oder  per E-Mail). 
Die Versammlung ist zu angesetzter Versammlungszeit ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Gilden beschlussfähig, 
 

Ausrückung erfolgt mit Schützenrock, Fahnenabordnungen und Träger der Schützenkönigsketten. Die Fahnenträger gehen 
ohne Begleitung zur Aufstellung zum Altar. 
 
 
Bitte um verlässliche Teilnahme. Danke! 
 
 
Während dieser Veranstaltung werden Foto-/Videoaufnahmen angefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung unserer 
Aktivitäten in Online- (z.B. Webseite, Social-Media-Kanälen, etc.) und Printmedien (z.B. Broschüren, Zeitungen, Folder, etc.) veröffentlicht und zu 
Dokumentations- und Chronikzwecken gespeichert. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Berichterstattung, Information und Dokumentation der 
Veranstaltung. 
 
 

Mit Tiroler Schützengruß 

 
Der Bezirksoberschützenmeister 
           Bundeschützenrat                 Der Bezirksschriftführer 
      Mag. BODNER Hannes                 SCHELLHORN Martin 

         


